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V. Geschäftsanteile und Stammanteile.
Der Ausdruck „Geschäftsanteil“ bezeichnet für gewöhnlich im

kaufmännischen Leben die Mitgliedschaft einer offenen Handelsgesell¬
schaft oder einer Kommanditge.-ellschaft. Er umfaßt das rechtliche Ver¬
hältnis, in dem die Gesellschafter zueinander stehen, ihren Anteil an
dem Vermögen des Geschäftes (der Teilhaber einer offenen Handels¬
gesellschaft oder der persönlich haftende Gesellschafter einer Kommandit-
Gesellschaft muß nicht notwendiger WeBe am Gesellschaftskapital be¬
teiligt sein), ihre sonst für den Betrieb übei nommenen Leistungen und
ihren Anteil an seinen Ergebnissen.

In dieser Bedeutung ist der Ausdruck auch dem Sprachgebrauch
des gewöhnlichen Lebens geläufig und wird von ihm als durchaus klar
angenommen. Das Gesetz über die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung aber hat ihm für diese Gesellschaftsform eine besondere Be¬
deutung gegeben und ihn auf ungefähr dieselbe Stufe wie die Bezeich¬
nung Aktie oder Kux gestellt. Ein Geschäftsanteil wird durch die Ueber-
nahme einer Stammeinlage geschaffen und erworben. Er besteht in der
Gesamtheit der Rechte und Pflichten, die der Gesellschafter mit der
Uebernahme der Stammeinlage erwirbt uud diese Pflichten und Rechte
der Gesellschafter sollte der Gesellschaftsveitrag stets in größter Klar¬
heit zum Ausdiuck bringen. Die Benennung des Geschäftsanteiles richtet
sich nach dem Betrage der ihm zu Grunde liegenden Stammeinlage und
ändert sich mit dieser, sobald eine Teilung oder eine Erhöhung des
Geschäftsanteiles vorgenommen wird. Die Erläuterungen zu dem Ent¬
würfe des Gesetzes sprechen daher von der Einheit der Stammeinlage
und des Geschäftsanteiles, ln der Regel wird der Nennbetrag des An¬
teiles am Stammkapital auch den Maßstab lür die Beteiligung an den
Ergebnissen des Geschäftes bilden, doch sind der Ausnahmen so viele
möglich, daß Staub, der berühmte Kommentator des deutschen Gesetzes
betr. die Ges. m. b. H. ausdrücklich zu betonen sich veranlaßt sah, „die
Bezeichnung („Geschäftsanteil“) hat als solche nur den Wert einer
historischen Reminiscenz. Sie gewährt wohl einen Anhaltspunkt, aber
kunen sicheren Schluß auf das Maß von Rechten, welche dem Inhaber
des Geschäftsanteiles zukommen und auf den Wert seiner Rechte“.

Für die Geschäftsführung und die Buchhaltung, auf welche es
uns hier ankommt, trifft die Bezeichnung des Wertes als historische
Reminiscenz nicht zu. Dem Buchhalter bleibt der Nennbetrag des Ge¬
schäftsanteiles ein stetes Reminiscendum, weun es sich um die Fest¬
stellung anteiliger Rechte der Anteilseigner an dem Vermögen oder an
den Ergebnissen der Gesellschaft und deren Buchung handelt.

Ist, ersteres betreffend, im Gesellschaftsvertrage ein Amortisations¬
plan für die Rückzahlung der Stammeiulagen aus den Gewinnen der
Gesellschaft enthalten, oder die Einziehung von Geschäftsanteilen vor¬
gesehen, so geschieht die Rückzahlung oder Einziehung lediglich nach
Maßgabe des Nennbetrages der Stammeinlage in ihrer Einheit mit dem
Geschäftsanteile. Dasselbe greift Platz bei der Liquidation der Gesell¬
schaft bezüglich der Rückzahlung des Stammkapitales oder dessen, was
von diesem noch vorhanden, vorausgesetzt, daß der Gesellschaftsvertrag
nach dieser Hinsicht keine besonderen Bestimmungen enthält. (§ 9i,
Absatz 3.)
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